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Österreichischer Minigolfsport Verband                 

 

Aufklärung über Rechte und Pflichten der Kaderaufnahme 
 

gemäß § 19 Abs. 1 und 2 des Anti-Doping-Bundesgesetzes 2007 (ADBG 2007) und Kaderrichtlinien für Sportler im Kader der 
allgemeinen Klasse und Jugend 

 

Hiermit bestätige ich, ………………………… durch meine Unterschrift 
 Vor- und Zuname  

 
Fachverband: Minigolf                    Geburtsdatum: TT.MM.JJJJ 
 
1. die jeweils aktuellen Anti-Doping-Regelungen des Bundessportfachverbandes und die Regelungen gemäß §§ 5, 

6, 8 bis 17 und § 18 Abs. 5 und 7 des ADBG 2007 anzuerkennen, 
 
2. die für den jeweiligen internationalen Wettkampf geltenden Anti-Doping-Regelungen, zu dem meine Entsendung 

erfolgt, anzuerkennen (Regelwerk 1.7 DOPING – RICHTLINIEN) 
 
3. die mit den Grundsätzen der Fairness im sportlichen Wettbewerb unvereinbaren Handlungsweisen zu 

unterlassen und mit allen meinen mir zu Gebote stehenden Mittel dafür zu sorgen, dass keine verbotenen 
Wirkstoffe in mein Körpergewebe oder in meine Körperflüssigkeit gelangen oder verbotene Methoden an mir 
angewendet werden, 

 
4. bei der Durchführung der Dopingkontrollen gemäß §§ 11 bis 13 ADBG 2007 mitzuwirken, 
  
5. bei ärztlichen oder zahnärztlichen Behandlungen den Arzt oder Zahnarzt dazu aufzufordern, vor Verabreichung 

von Arzneimitteln oder Anwendung von Behandlungsmethoden über die Zulässigkeit nach dem UNESCO-
Übereinkommen zu informieren, 

 
6. zur Betreuung nur Personen heranzuziehen, die gemäß § 18 Abs. 5 ADBG 2007 nicht hiervon ausgeschlossen 

sind, 
 
7. meine ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung meiner Gesundheitsdaten zu erteilen, die bei der Analyse 

von Dopingproben und bei der Gewährung der medizinischen Ausnahmegenehmigung gemäß § 8 ADBG 2007 
anfallen, 

 
8. meine Teilnahme an Veranstaltungen des ÖMGV im Rahmen von Kaderlehrgängen, Öffentlichkeitswirksame 

Maßnahmen (Sportlerehrungen, Breitensport Aktivitäten und öffentliche Auftritte des Sportfachverbandes), 
 

9. meine Teilnahme an nationalen Großbewerben des ÖMGV ( Staatsmeisterschaften und Hallen österreichische 
Meisterschaften), 

 
10. meine Kenntnisnahme, dass die Kosten der A Kader und Jugend grundsätzlich vom ÖMGV übernommen ( 

Reisekosten, Hotelkosten für internationale Großbewerbe, Kaderlehrgänge des ÖMGV – Fördermittel der 
Bundessport GesmbH im Rahmen des Förderprogramms) werden, 

 
11. Trainingsaufzeichnungen von Atlethen/in und Trainer/in bei anlassbezogenen Auswertungen dem Fachverband 

vorzulegen ( Kader der Kategorie A, Jugend ) sind, 
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12. meine Kenntnisnahme, dass die vorhandenen Leistungszetren ( Voitsberg, Hohenems und Linz ) von den 
Kaderathleten/innen unentgeltich nutzbar ( Teilnehmerliste sind vor Ort auf zu legen  und vom Sportler/in zu 
unterschreiben) sind, die Abrechnung vom ÖMGV mit den Leistungszentren entweder monatlich oder jährlich 
mit einer Abrechnung ( Kostenaufstellung mit Teilnehmerliste-Formulare der Sport Austria auf der Homepage ) 
erfolgt, 

 
13. meine Kenntnisnahme, dass Kaderathleten/innen mit Trainingseinheiten ohne offiziellen Kaderlehrgang in den 

LZ vom ÖMGV übernommen ( Fahrtkosten und Hotelkosten für max. 2 Tage ) werden, 
 

14. meine Kenntnisnahme, dass die Kaderathleten/innen des B Kaders aus den Eigenmittel des ÖMGV bezahlt 
werden, wobei hier jährlich eine Budgetbesprechung mit dem Bundestrainer B, dem Sportdirektor und dem 
Präisenten zu erfolgen hat. Grundsätzlich können B Kaderspieler/in auch im A Kader spielberechtig sein.  

 
15. meine Kenntnisnahme der Athletensprecher/in für den Jugend und allgemeinen Kader:  Diese/r ist jährlich 

bekannt zu geben ( Mitwirkung bei Vorstandssitzungen des ÖMGV, technische Kommission ohne Stimmrecht, 
schriftliche Stellungnahme bei vorliegen von aktuellen Themen in den Kadern der Jugend und allgemeinen 
Klasse).  

 
Diese Aufklärung über Rechte und Pflichten der Kaderaufnahme ist dem zuständigen Bundessportfachverband in 
zweifacher Ausfertigung binnen zwei Wochen nach Aufforderung zu übermitteln. Bei Unterbleiben der Bestätigung 
ist der/die betreffende Sportler/in aus dem Kader zu entlassen. 
 
         
 
 Graz,  .......................................  .................................................  
 Ort, Datum Unterschrift 
 
 

 
- Eingang Fachverband:  
- Eingang NADA: 

 


